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Verfahrensvermerke
Der Gemeinderat von Manching hat in der Sitzung vom 19.07.2007 die Anderung des Flächennutzungsplans beschlossen

Der Aufstellungsbeschluss wurde vom 02.08.2007 bis 06.09.2007 ortsüblich bekannt gemacht.

Die frühzeitige öffenlichkeitsbeteiligung gemäß g 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den

Vorentwurf des Flächennutzungspläns in der Fassun g vom 02.o7 .2007 hat vom 02.08.2007 bis 06.09.2007 stattgefunden'

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß $ 4 Abs. 1 BauGB für den

Vorentwurf des Flächenn-utzungsplanes in der Fassun g vom 02.07 .2007 hat in der Zeit vom 02'08.2007 bis 03.09.2007

stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 29.1 0.2009 wurden die Behörden und sonstigen Träger

öffenlicher Betange gemäß g 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 30.11.2009 bis 04.01.2010 beteiligt.

Der Entwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 29.'10.2009 wurde mit der Begründung gemäß

$ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 30.11.2009 bis 04.01.2010 öffentlich ausgelegt.

Der Markt Manching hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 21 .07 .2011 den Flächennutzungsplan in der Fassung
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S) Die Regierung von Oberbayern hat

Nr. 34.1-4621-PAF-9-1/11 gemäß $ 6 genehm
mit Bescheid vom 21.12.2011
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Die Erteilung der Genehmigung des Flächenn

bekannt gemacht.

Der nutzungsplan ist damit wirksam.
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